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J 1I ri s ti s cher Sprach g e br a 1I c h.

Das römische Recht der Stipulat,ion nach ihrer Gestaltung
in der Zeit der klassischen Juristen ist uns leidlich bekannt.
Bildete die Stipulation eine im täglichen Verkehr unendlich
häufig gebraucllte Rechtsform. In den mannichfaltigflten Funk­
tionen wurde sie verwendet, ihre Beweglichkeit gestattete die
buntesten NUancirungen in Hinsicht auf die dabei gebrauchten
Worte, die betheiligten Personen und Gegenstände, und die
hundertfältigen Komplih:ationen, die sich bei ihrer Handhabung
ergeben konnten und in reicblichem ~Iasse ergeben haben, bil­
deten wohl täglich Anlass zu KOllsultationen der Parteien bei
den Reclltslmndigen und zu Responsen der Juristen, aus deren
Ausfithrungen in theoretischen und prl\ktisellen Werken wir in
HUlle und Fiille Belehrungen über die regelrechten und regel­
widrigen Erscheinungsformen der Stipulation, über ihre normalen
.f;'unktionen, sowie liber die bei pathologischen Vorgängen von
den Juristen angewendete Therapie schöpfen können. Reichlicher
vielleicht als fitr irge~d eine andere fliessen uns in dieser Ma­
terie die Quellen, und wir vermögen diesen fast überall bis
auf den Grund zu schauen.

Aber anders steht es mit den Mitteln zur Erkenntniss der
historischen Entwicldung des Rechts der Stipulation. I{önnen
wir auch theiJs auf Grund unmittelbarer Berichte, theils nach
Schlussfolgerungen mit Sicherheit behaupten, dass die Stipulation
von streng gebundener zu immer freierer Form fortgeschritten
sei, ist es ferner in hohem Grade wallrscheinlich, dass sie an­
fii,nglich auf einen engen l{reis von Leistungsgegenställden be­
solultnkt, allmä.hlich sich daR ganze Gebiet im Verl,ehre nur
denkbarer Leistungen erobert hat, und ist es auch sicher, dass
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das sie normirende Recht ursprÜnglich in dem fiir das Ius ci­
vile charakteristischen l'igor befangen, zu immcr grösserer Frei­
heit Übergegangen, um schliesslich durch die in der clausula cloU
und c,'fJceptio doli eröffneten Pforten der aequitas den freiesten
Zutritt zu gewähren, in kaum geringerem Masse, wie das Recht
der bonae {idei negotia, - tiber einen allgemeinen Eindruck davon,
dass die Entwicklung sicll in diesem Sinne vollzogen, geht
unser 'Wissen doch kaum hinaus, und tiber die Chronologie der
~inzelnen Entwicklungsphasen tappen wir im Dunkeln. Vor allem
fehlt es uns an aller Kunde darÜber, wann und auf welchem
Wege die~ Stipulation in das römische Recht Eingang ge­
funden hat.

War sie das Residuum einer älteren Rechtsform - des
Nexum vielleicht -, die andere Überlebte BestandtlIeile im Laufe
der Zeiten abgestossen hatte? Ist sie durch Gesetz eingefUhrt
worden? Oller wal' sie eine von Alters her thatslichlich an­
gewendete Verkehrs form, die, von R ause aus rechtlicher Garantie
entbehrend, des staatlichen RechtsschutzeIl in späterer Zeit theil­
baftig wurde, sei es indem ein auf sie bezUgliellCs Ge;:etz ihr
eine spezielle Sanktion ertheilte, sei es dass in <.leI' Praxis der
Gerichte innerhalb des diesen durch eine legis act·io - etw& tlie
legis aetio per conclictionem oder pet· iudicis poslulatiollem
gewährten freien Spielraumes ihr bindende Kraft zugeschrieben
wurde? Auch nur einigermassen siohere Antwort auf aBe diese
Fragen zu geben, ist nach dem Stande der Quellen unUli)glich.

Zum ersten ]\irale tritt sie uns lind zwar hier schon in der
freien Form (clabis? facies?), ohne das Stichwort sponcles? 1 bei
Plaut,us entgegen, und als älteste Rechtsquelle, in der ihre SPUl'
erscheint, dürfte das wenige Jahre vor Plautus' Tone erlassene
SCtUUl de Baccllanalibus (a. 568) anzusehen sein, in welchem die
W'orte conspondise und conpromesise doch wohl auf diese Ge­
schäftsform zu deuten sind 2. Dass aber die Stipulation in jener

1 Vgl. die zahlreichen, Stipulationen enthaltenden Stellen bei
Plautus bei Costa, il diritto privato romaU(l nelle cornedie di Plaut,(l
p. 273 sq. - Die Bezeichnung des Verbalkontraktes uurch stipu,lm'i
findet sich in Pseud. 4, 6, 7: stipu/atus ibid. 14: stiptllal'ier. Rud. 5,
3, 25: inst'ipu/ahls.

2 Cf. Bruns font, I p.161. Es heisst in dem SCtl1ln Z. 13: Ncvc
post hac inte'l' sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise (14)
neve conpl'olllcsise ve/et, neve quisqualll {idelll intm' serl dedise ve/ct. ­
Üb bei dem Eintritt eines neuen Mitgliedes bei anderen Vereinen ein
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Zeit schon klagbar gewesen sei, dal'über ist aus heiden Quellen
nichts zu entnehmen, wenngleich es, namentlich mit Rücksicht
auf Pseudolus 1076:

8. Nullumst pm'iclum quocZ 8ciam stipularict,
m conccpisti verba. XX millas
D(~bin? R Dabuntut',

als sehr wabrscheinlicb gelten muss,
In den Zwölftafeln findet sicb noch keine Spur der Stipu­

lation, und innere Gründe sprechen, wenn wobI thatsäcblich auch
Abmacbungen in Form der Frage und Antwort scbon vor der
Zeit der Decemvirn werden gebräuchlich gewesen sein, ent­
scllieden gegen die Annahme illrer rechtsverbindlichen Kraft und
Klagbarkeit.

Für die Zeit zwiscben den Zwölftafeln und Plautus ist die
ganze Rechtsentwicklung uns durch undurchdringlichen Nebel
verhüllt; und da ist es vielleicht gerechtfertigt, wenn der Recbts­
historiker auch den winzigsten Strohhalm nicht verachtet, der
i1'gendwie in der Kunde dei' Stipulation uns zu fördern ver­
möchte, und kein noch so enges Gässchen zu betreten verschmäht,
um einen nur etwas helleren Allsbliok zu gewinnen, selbst auf
die Gefahr hin, dass es sich sohlieslllicll als eine Sackgasse er­
weist, Für den, der einem bestimmten Ziele zustrebt, ist auch
die Kenntniss der Saokgassen nicbt ohne Werth; denn ist ein Weg
als sololJe einmal erkannt, dann sind wir damit für die Zukunft
vor unnützen und zeitraubenden Umwegen gewal'l1t, Und auf die
genannte Gefahr hin möchte ich in den folgenden Bemerkungen
eine auch sonst scllOn vielfaoh erörterte Frage noch einmal be­
rühren, die in der Regel von den Juristen als nebensächliob be­
handelt, in der That auell, selbst richtig beantwortet, wie ich
selbst zugebe, uns in der Erkenntniss der Geschichte des Rechts
der Stipulation nicht fördert, vielleicht aber doch einem schärferen

etwa in Form von Frage und Antwort gefasster Formalakt stattfand,
ull.riiber wissen wir nichts, - In der das Statut dl's Collegium fune­
raticium Lanuvinum enthaltenden Marmortafel (a.183) Z.17 sq, (Bruns
fontes I p, 346) hei8st es unmittelbar vor der 'Lexl1 eollegii/: TI', qll.i
1lOVOS in 1we intrm'e vole[s, pJI'ÜIB legem IJerlege et hie intf'a. ne
1,ostmocZwn queral'is aut hel'ecli t1W eontrov/J1'[sijmn< l'elinqual1. Daraus
ist aber Ilicht nothwendig auf Formlosigkeit des Aufnahmeaktes zu
sohliessen, Es konute in einer zwisohen dem Magister und dem neuen
:Mitglied gesohlossenen Stipulation möglicherweise auf den Inhalt des
Statuts im allgemeinen genommen wordell sein,
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Blick und besserem Wissen Anderer lolmenderen Erfolg versc}laffen
konnte. Auch für die Wissenschaft gilt das Wort: postrnoclo clc
stipula grandis acervus crit.

Wo wir von allen andern Hilfsmitteln fiir die rechts­
gesohiohtliolle Forschung verlassen sind, da vermag uns oft nooll
die Spraohe Aufschluss über das Wesen und die .Entwicklung

der Dinge zu geben, und sO liegt es nahe, naohdem die U nter­
sllchungE\I1 übel' die Bedeutung von sporulm'c und pmmittere nur
zu sehr problematisohen Ergebnissen geführt llaben 1, naoll der
Bedeutung des Worts stipulm'i zu forschen, um auf diesem Wege
vielleioht ein Körnohen Erkenntniss zu gewinnen.

Was das Wort stipulat'i in der Reohtsspraolle der Römer
bedeutete, ist allgemein bel,annt. Es bezeichnete in dem aus

Frage und Antwort bestehentJen eine obl'igatio erzeugenden Yerbal·
kontrakt, die von dem einen Tbeile an den andern geriohtete
Frage, ob er ihm die und die Leistung machen wolle, eine J;'rage,
die ursprünglich ein bestimmtes Stichwort: spondesne?, oder
promittisne? enthalten später aber, wie es scheint schon
zn Plautus' Zeit, in beliebige Form (dabisne usw.) gefasst sein
konnte. Stipulari ist also in der römischen Reohtssprache die
in Fnl.geform ausgedrückte AuffOl'derung zu cinem in einer oe­
liebigen rechtlich zulässigen Form abzugebenden Leistungs­

versprechen. In den uus überlieferten referirenden Urkunden
über Verhalkontrakte wird stipulat'i a.bwechselnrl mit rogat'e ge­
braucllt, bei beiden Worten aber der Gegenstand der Leistung
rcgelmässig in einem gewöhnlich passiven Infinitivsatze aus­
gedrüokt (clecem aureos dari, Erotem servum dari usw.) 2.

1 Vgl. namentlich die Untersuchungen von Danz, der s!lcrale
Schutz im römischen Rechtsverkehr (Jena 1857).

2 Es ist vielleicht nicht ganz iiberlHissig zu erwähnen, dass in
den Stipulationsklauselll der in Juristenschriften wiedergegebenen Sli·
pulationsurkllndell (vgl. Brissonius de form. Hk VI cap. 156 sq.) dem
Worte stipulari ein mit spondeo
gegenübersteht, dass ferner in den uns im erhaltenen Man­
cipationsurkunden den dur Mancipatio angehängten Stipulationsklauseln
überall wo ein rogavit referirt wird, diesem ein promisit korrespondirt,
(vgl. die Urkunden bei Bruns font. iur. Rom. I p. 288 sq. ur. 105-108.
Ferner p. 311 ur. 127, 1 lL 2), während iu allen Urknuden, in denen
über die geslellte I<'rage mit stipulatus est herichtet wird, ihm ein
slJ0l'0ildit gegelliibersteht (\·gl. BrulJs I. c. 1). 2BJ sq. nr. 109. 111.
112. 114; ferner auch p. 334 nr. Das könnte auf Zufall be·



350 Schlossmahn

Stipulari ist also in diesen Zusammenhängen gleichbedeu­
tend mit dem ja Fragen und Bitten die bittende Frage und
die fragende Bitte gleiohzeitig ausdrÜcl,enden ?·ogare. Aber

wä.l1rend dieseR jede beliebige Art der Bitte um eine Leistung,
auch ausserhalb irgendwelcher rechtliehen Beziehungen und Ab­
sichten bezeiclmen und auch niebt bloss mit Riiclisicht auf eine
erst in Zulnmft zu bewirl\ende und zunächst nur dmcl! Ver­
sprechen zuznsicl1ernde, sondern auch auf eine sofort zu ge­
währende Leistung gebraucht werden 11 a1111 , ist sfipulm'i in der

römischen Rechtsspl'ache der spezifische Ausdruck der zu
einem Verballwntrakt gehörigen, auf Ertheilung eines Versprechens
geriohteten, in die Form der Frage gefassten Bitte 1. In diesem
Sinne ist es auch offenbar von Juvenal VII 155 Bq. gebrauc1lt

Nosse velvnt omnes, merCedertl solvere nemo,

Quantumvis stipulare, et protinus accipe quod do.,
wo der Dichter sieh des Worts in .jenem spezifiscl!-juristischen
Sinne bedient, der Gefragte aber mit der Erklärung ln'otinus

accipe ausdrückt: jede beliebige Summe, die du versprochen
haben willst, werde ich dir nicht bloss versprechen (um sie etwa
erst nach Dienste zn zahlen), sondern sie dir so­
fort zall1en 2.

Mit dem bier geschildert,en, offen zu liegenden That-

hestande haben sich auch die AUen nicht zufrieden gegehen, son­
dern weiter nach der Abstammung des Wortes stipula1'i gefragt,

ruhen, oder auf einem einmal hergebrachten UI'kundenstil;
weise hat es einen tieferen historischen Grund, der vielleicht durch
weitere Untersuchungen einmal werden wird_

1 In den byzantinischen Rechtsqnellen, insbesondere den Basiliken
wird -stilJt~lat·i. stirmlatio ständig mit t'lTEpW-CUV, €'lTEPWTl')crt<; wieder­

(vgl. zB. bes_ Bas. XLIII 1).
II In den alten Glossarien finden sich verschiedene Bedeutungen

für stilJUlm'c, stipulari, .stilmlator angegeben j- in den meisten
€mpWTUV €1tEpW-cuotlm; dann interrogutio (Corp_ Gloss_ Il 47),
lliligentiu,s intetTogam (II 593, 40), testatio (I V 393, 132, V 412, 11).
tKllvoboerin Sicherheit, Caution] n 188, 44, oder, wa~ wohl
dasseihe bedeuten soll: E1tEPWT!1crt<; lbin<;; dOqJaAla<;; ~nav (lU 476, 32).
Da.nn auch, wie bei Isidorus Hisp. promis8io, spon.sio unten
S. 1.153 u. Anm. 1). Buecheler, Lexicon Italicum (18tH) p. XXV führt unter
stupla - auvT!eeOam an: V. stelJllttu stilJlatu stipulator, stiplo E1tE­
pWTuaaeX! al1stiplatu instipulator. L. stipulafi, stipulata. pecuuia:
stupla.e ineenduntur, stupem.
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um aus ihr zu erklären, wie dieses Wort zu seiner bekannten
Bedentung kommen konnte,

Was sidl bei alten Scllriftstellern an etymologischen unn
sonstigen Erläuterungen hierUber findet, ist indess, wenngleich
die eine oder andere hier 1111d da auch von Neueren geglaubt und
gebilligt worden ist, doch so giinzlich unbefriedigend, dass eiue
erneute Untersuchung der Frage gerechtfertigt, erscheint. Jene
zu widerlegen aber wird es nur weniger Bemerkungen bedÜrfen.

Varro, de L. L, V 182 1 leitet stipulari belianntlich von
dem seiner Behauptung nac11 wiedernm von sNpare herkommenden
stips ab, das in alter Zeit so viel wie GellJ, aes bedeutet haben
soll; und damit stimmeu die Bemerkungen von Festns 297 2 (I',
D. 29(j) und 313 3 Überein,

Dass stips in der That jemals ein Ausdruck fiir acs ge­
wesen wäre, entbehrt sonst jeder Bestätigung und ist sprachlich
nicht zu rechtfertigen, Was Varro in letzterer Beziehung bei­
bringt: nam quod - - coepe1'unt, ist zn naiv, als dass es
einer ernstlichen Widerlegung bedUrfte. Die Ableitung des sti­
pulm'i von st'ips aes ist nichts anderes als eine Art von
etymologischem Mythus, ähnlich jenem bekannten Mythus, deI'
den Namen der manumissio vindicta mit dem natÜrlich eigens.
hierzu erfundenen Namen des angeblich zuerst auf diesem Wege
mit der Freiheit beschenkten Sklaven Vindicius deutet.

Den vollen Eindrnck freier Erfindung erweckt auch die von
Palllus, Sententiae V 7, 1 gegebene Erklärung:

Obligationum firrnandat'um gratia slipulationes illcluctae
sunt, quae quadam verborum sollemnitate eoncipimzt1lr, cl
nppellatae, quod P(:1' eas firmitas obligationum C0l1st1'ingit1w:
stipulum enim vefe1'es ßrmum appellaverunt.

1 (A. Spengel) Hoc ipsnm st·ipendium. a stipe dictmn, quod aes quo­
qne stipem dieebant; Ilalll guod asses liln'as pondo emnt, qlli aeCeper1t1lt
maio'l'em mtme1'um, non in area lJonebant, seet in aliqua cella stipabant,
id est e0Il111onebant, quo minus loei oeeupm'et; ab stipamlo stipem dicerc
eoepel'unt, Stips ab O'TOIßli fOl'tasse Gl'aeeo verbo, [.Dieser Satz nach
A, Spengels wobl riebt,iger Vermuthung gewiss nicht von Varro her­
riihrend,] Id apparet, guoel, ut tum institutum, etiam nune diis CUln
thesmwis asses dant stipem dicunt, et gui pecuniam a.lligrtt, sUpulal'i et
1'es!;ilJltlal'i,

2 Stipem esse nWlI1nwn signatmn testimonio est et de eo quorZ
datul' stipendium mÜiti, et ewn slJOndetnr peeunia, q1.wrl stip1tlari dieitm',

3 [Stipem dieebant pe]euniam signa[tmll q/IO(t stipm'etul']. Idco sti·
1Julm'[i rlieitur is qui in]terrogo.t a(lterum spondeatnc stipem, Ül est] aes,
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Diese Bedeutung von stipulum ist nicht nur nirgen<ls sonst be­
legt, auoh die Rechtfertigung dieser von Paulus oder irgend einem
alten Gewährsmann vor ihm ausgeldügelte Deutung ist böchst
fadensoheinig. Denn im strengen Spraohgebrauch bezeichnet sti­
pular'i immer nur den einen Thei! des Verbalkontraktes, und zwar
die Frage des einen Kontrahenten, während ein klagbarer An~

spruch doch nicht sohon durch diese Frage, sondern erst durch
das konform mit der Frage abgegebene Versprecllen (sponsio,
prornissio) begründet und <befestigt' wurde. Wenn wir auch wohl
von demjenigen, der sich von einem Al1dernetwas versprechen
lässt, sagen, er (mache ibn fest', so setzen wir doch dabei das
Versprechen als ein gegebenes immer voraus; stilJulatus est da­
gegen IUl,lln man auch von demjenigen aussagen und sagten die
Römer sehr bäuflg von dem, der das gewünschte Versprechen
nicht. oder ein ungültiges Verspreohen erhalten hatte: man konnte
auch von einem Unmündigen und einem Geisteskranken stiPll­
liren, die aber doch auch durch ihre promissio <nicht festgemacht'
wurden.

Die oft in den Rechtsquellen vorkommende Bezeiohnung
des ganzen aus Frage und Antwort bestehenden Verbalkontraktes
als stipulatio ist eine Synekdoche, und die in einigen seltenen
Stellen in den Digesten auftretende Bezeichnung des Versprechens
allein als stipulari ist. nur entweder missbräuchliche Namens­
vertauschung, oder sie erklärt sich wobl richtiger daraus, dass
stilJulatus list, {uit (in allen Stellen tritt das part. perl. auf) in
passiver Bedeutung gebraucht ist zu einer Leistung in der
üblicben aufgefordert) und das Wort infolge einer
nabeliegenden Ideenassoziation, die das korrespolldirende 1Jl'omittere

hinzudenken liess, den Sinn von <versprechend' ('versprochen hat'
usw.) erlangte 1,

t Vgl. die Stellen es sind vier bei Dirksen, man. lat iur,
Rom. s. v. stipulMi § 2. - Mit der obigen Erklärung ist ganz wohl

die Wendung in Dig. IV 7, 1; tmditw'wl1 se quis stipu­
latltS sit. Schob sieh dem so schreibenden JUl'isten dabei die Vor­
stellung des Bnf die Frage gegebenen Versprechens, pl'lYInittel'e unter,
so lag es nahe, auch in den Infinitivsatz das zu
set7.cn. - Fül' die oben ausgesprochene Vermuthung Fpricht auch
der Umstand, dass dß!' erwähnte Gebrauch sich auf usw.)
beschränkt, niemals dagegen (wie hei Isidorus Hisp. und einigeu Glos­
s,tl'ieu, vgl. unten S. 353) stipulatol' und stip!tlatio CUr lJJ'omil!80l' und
pl'omissio au ft.ritt., und dass sUpu.latu8 est stets nur absolut., niemals,



Auf derselben Stufe der Glaubwürdigkeit· wie die Erklärung
des Paulus stellt endlich die des Isidorus Risp. (Origiues V
24, 30):

Stipulatio est promissio vel spol1sio, undeet p,:omissOl'es
stipltZatores VOIJa11.fur; dicta autem stipullLtio a siipula:
vefe1'es enim, quando sibi aliquid p1'omiUebant, siipulam

tenentes frangebant, lJuam iterum iwzgentes spotlsiones
suas ag1wscebant, sive guoel sNpuIam iUlvla PallIum iW'i­
dieum firmum appellavenmt.

Wie wenig Isidor der an erster Stelle gegebenen Erklärung
traut, ergiebt sielt scbon daraus, dass er dem Leser dll.ueben die
des Paulus zur Auswahl auftisoht. Dass er aber für jene etw1t
einen alten Gewäh1'llmann gehabt llaben I,önnte, das ersoheint
scbon aus dem Grunde nicht glaublic1J, weil er siiplliatio und
stipulator mit sponsio und promissio, 8J}OnSOr und 7)1'Olni8Sor ver­
wechselt t. Aber auell innerlich ist seiue Deutung unhaltbar.
Denn nicht nur iRt sonst nirgends von einem Brauch der von
ihm erwähnten Art bei den Römern etwas bericlJtet; es ist anch
undenkbar, dass er bestanden haben könnte. Nicht zwar darum,
weil, wie andere eingewendet baben, ein Halm nicht zerbrochen
werden könnte; das ist bei Halmen .mancher Pflanzen, zumal bet.
getrockneten, wohl möglich. Aber schleclJterdings nicht ein­
zusehen ist es, wie durch das Zusammenlegen der beiden VQll dem
l\ontrabenten je gesondert in Verwahrung behaltenen Theile des
Hahns nachmals der Beweis des geschlossenen Vertrags hätte ge­
führt werden sollen. De]·!l.rtiges könnte noch einigermassen plau­
sibel erscheinen bei z w ei gleich langen und an korrespondirenden
Stellen eingeknickten Halmen, von denen jeder Kontral1ent einen
behielt; man hätte dann an etwas nen I{erbhölzem Aehnliches
denl\en können, und das hat aucb Schl'ader (in Hugos civ. Mag.
V S. 174 If.) getban. Aber Isidor spricht nur von einem ge­
brocl16nen Halm 2•.- An den in germanischen Urlmnden er-

wie '[JI'Omittel'e und spunden: mit dem Akkusativ der versprochenen
Lel:stUlIlg erscheint.

1 Isidor scböpfte bier wohl aus alten Glossarien, in denpIJ gleich­
falls die stipulatio mit der p"omis8W und und 1'1'0­
mi.ssol' gleichgesetzt wurden. Vg1. Corp. gloss. lat. ed. Gnetz IV 286,
41 (gloss. cod. Sang. 912): st-ipulatio pmmis.,>"io. n 3HB, 25 (gl. gl'llCC.

lat.) O~IOAO'flll YJ (mo €PWTYJiJEUJ!;. stipulatio.
2 Ueber Kcl'l)hölzer vgI. Grimm D. W.-B. V s. v. Kerbl101z p. f)112 ff.

v. Amira, Nordgerm. Ohl. R. U S. 429 !T., auch Amlrce, Ethnogr.
Kbeill. Mus. f. Phllot. N. F. [,)x. 23
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wähnten Gebraudh des Halmwurfes, der zwar auch, und woht
gewiss infolge Entlehnung des bei den Römern etwas ganz an­
deres betleutenden stipt/latio heis8t, darf hier natürlich
nicllt gerIacllt werden. Denn der germanische Halmwurf heruM
auf ganz underen Vorstellungen uml hezieht sich auoh nicht auf
Begründung von Verpflichtungen, sondern a.uf Uehertragung von
Eigenthum a.n Grundstlicken 1.

Wäre wirklich in dem einen oder anderen Sinne von den
Römern bei Absohluss des Vel'halkontraktes ein Halm einmal ver­
wendet worden, so hätte bei der grossen Beharrlichkeit, mit der
die Römer an alten Gebräuchen feRtzuhalten pflegten, doch ein
soleller Brauch sich gewiss auch in spätere Zeiten Muein er~

halten, seIhst wellll er nicht zu den rechtlich nothwendigeu Be­
!!tandtheilen des Verballwntrnktes gehört hätte; er wäre nicllt so
völlig aus der Uehung verschwunden, dass auch nicht einmal die
leiseste Anspielung auf ihn, etwa bei Dichtern, sich erhalten hätte.

H.
S t i pul a dun d S ti p u la.

Forsehl'n wir nun unabhängig yon diesen untauglichen
Deuttmgsvcrsuchen nach dem Stammbaum von stipula1'i, so
mUssen auch wir allerdings die slipula, den Halm als den
nachsten Vorfahren des Wortes anerkennen. An die Bildung aus
stip,we, etwa naell Analogie von pastulal'e und poseere, gt·atulal'i
und gl"atal'i, petulans und pele1'e, querultls und quel'i zu denken,
verbietet sich schon durch die Verschiedellheit der Quantität (les
i in stl,pal'tJ und st~pulari. Die Abstammung des stipulm'i von
stipula scheint dagegen auf flache1' Hand zu liegen, und es kann

Parallelen und Yergleiehe S. 187 ff.: Elias, journ. I'QY. geogr. SOll.

Bd. 4G S. 222, erhielt vom Häuptling der Lenna Kachjeus im nörd­
lichen Birma einen zerspaltenen, etwa drei Zoll langen llambusstab mit
zwei Qut'rkerben; der Häuptling' behielt die andere Hälfte mit den
korrespondirenden I{erben, Dieses I{erbholz galt al~ {'in Pass für die
Reisenden, welche im Besitz desselben sicher dureh dRS Lennaland
reisten'. An ein solches Zertheilen eines Halmes in der IJängsrichtung
kanu bei Isidor nicht gedacht werden. Ahgesehen davon, dass es sich
bei einem Halm schwer nnd bei einem älteren, mit Kerben versehenen
Halm, der doch mindestens erfol'dcrlich wäre, gar nicht vornehmen

kann man ein solches Spalten doch nicht. fnmgel'c, sondern nur
8cinclel'c nennen.

1 YgL J. Grimm, n. RechtsaHCl'th. S 121 ff.
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sich nur noch um die Frage handeln, wie die Römer dazu ge­
lwmmen sein können, einem auf stipula, Halm, gebildeten Verbu1l1
die Bedeutung beizulegen, die wir als die ihm in der römischen
Rechtssprache zukommelIlIe kennen,

Kann, wie vOl'hin gezeigt" an wirkliche Verwendung eines
Halmes, etwa als Symbols oder Beweisll1itt~ls, bei Abscllh18S des
VerbalkontraHes nicM gedacht werden, so kann in dem GebrallCll
des Wortes stipulari in dem bekannten Sinne nur ein metaphori­
scher Gebrauch vorliegen, Es mllSS ursprünglich eine wllhr­
scheinlieh aber schOT] früh ausseI' Gebrauch gerathene eigentliche
Bedeutung gehabt haben, Zu deren Ermittelung aber liegt ZIl­

näcllst eine grosse Zahl von analogen Verben gleicher Bildung
vor, die sämmtlich ihre eigentliche Bedeutung sich bewahrt
haben, wenn auch einzelne von ihnen (wie mu.tuad und pignerari)
daneben auch gelegentlich in übertragener Bedeutung gebraucht
worden sind,

Eine Reihe von aus Nominalstämmen gebildeten Deponentien
der ersten Konjugation bezeichnet das Holen, Sichverschaffen der
durch das Nomen bezeichneten Dinge: annonari, aquaf'i, frumen­
tat'i, lignm'i, mate1'iat'i, mereari, mutuari, lJabulari, pignemri,
piscari, praemiari, raeemari, str'amentari; sich mit Mundvorra1ih
versehen, Wasser bolen, Furagiren, Holz holen usw, Nach der
Analogie dieser Verben wUrde 'stipulal'i' Halme llolen, Halme
lesen bedeuten, wie mcemari das Halten der Nachlese im Wein­
berge l .

Um nun zu ermitteln, welche Metapher zu dem Bedeutungs­
wechsel von stipulari geführt und welche Vorstellungen die Brücke
von dem HaImeJesen, Nachlesehalten zu der Stellung der Frage
bei lIen Verballrontl'ltlÜen gebildet haben möchten, mUssen wir
weiter auf die Herkunft des Wortes stipula zurilekgehen,

So sicher wie die Abstammung des 'stipulari' von 'stipula'
crselleint die des Wortes 'stipula' von slips, zu dem es ullver·
liennbar das Deminutivum ist, wie lancula zu lan.7J, nu.cula zu nu:r,
faecula zu {ac.?;, faJcula, zu faÜe, {llandula zu glans usw, A1Ie
Bedingungen zur Annallme einer Deminutivbildung 2 sind lJier

gegeben:

1 Varro de R, R. 3. 9 braucht das Wort schon iniibertragonem
Sinne fiil' die nachträgliche Bes}Jl'echullg einer Sache 11m Schlusse eim,r
Abhandlung.

2 Vgl. Woinholrl im Archiv f, lat. Lexikogr. IV (1887) S. 170 f,
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1. Gleichheit des Genus bei dem Stammworte stips und.
dem Worte stipula.

2. Gemeinsamkeit des Nominalstammes slip 1 in bei den

Worten;
3. das fÜr Deminutive eharaktel'illtisehe Suffix la.
Nur an einer letzten Voraussetzung zur Rechtfertigung der

.A nnabme einer Deminutivbildung aus slips scheint es hier zu
mangeln. Es ist zunächst nicht ersichtlicll, das8 die Bedeutung
des als Deminutiv angesprochenen Wortes 'eine wirldich erkenn­
bare Veningerung, Schwächung des Grundwortes ergebe'. Denn
slips hat nach dem allgemeinen, hundertfältig in den Quellen be­
stätigten Sprachgebrauch die Bedeutung VOll Gabe, Spende, Beitrag,
insbesondere in Geld, während, wenn stilntla, wie unzweifelhaft,
Halm bedeutete, slips einen grossen Halm beJeuten musste, oder,
weun slips, wie wiederum feststeht, die Gabe, bezeichnet,
fnr sUpula die Bedeutung einer kleinen Gabe, Spende 7,U erwarten
gewesen wäre.

Aber wenn auch in der That die Bedeutung von stips und

stilmla in dem in der römisehen Litteratur und für stips a.ueh
in Imlchriften UDS entgegentretenden Sprachgebrauch in der an­
gegebenen, eine Verwandtschaft anscheinend ausschliessenden
Weise differenzirt erscheinen, so ist dennoch ein Zusammenhang
zwischen ihnen zu behaupten und, wie ich glaube, beweisbar.

Gehen wir zunächst yon der durch die Wortbildung prima
facie gerechtfertigt erscheinenden Hj'pothese eines solchen Zu­
sammenhanges aus, so wUrde die Möglichkeit bestehen, dads
entweder 1) slips ursprünglich Halm uud stipula ein Hälmchen
bedeutete, oder 2) ursprilnglich eine Gahe, Spende, stipula
eine ganz kleine Gabe bedeutete, dass aber im ersten Falle stips
ans irgend einem Grunde die Bedeutung Spende annahm, stipula
aber die Bedcutung kleiner Halm behielt, im zweiten FaUe saps
seine ursprüngliche Bedeutung bewahrte, stipula dagegen die von

1 Prel1wilz, in Bezzenbergel' und Prellwitz, Beiträge zur K. der
imlog. Spr. XXII S. 122 nimmt allerdings sti- als Stamm zu an:
'ai. sti-pl. das Hauswesen, Gesinde, Clieute!, im lat. erholten.
Comp. wie ai. stl.pÜ u. sti + schützen; Schützer des Hauswesens,
des Oesindes. Aus f. lat. stilJS geworden Schutz des Haus­
wesens, dcl' Hörigen, oder wenn sti das Sein, die Existenz: Schut.z
des Seins dh. Almosen oder Ei,trag eines Gewerbes.' Ich
möchte indess die im Text versuchte Erklärung von sUpe und seiner
verschieucllen Beueutllngen für niihel'liegend halt.en.
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Halm annabm und dass in beiden Fällen das ~ dem Bedeutungs­

wecbsel unterworfen gewesene Wort seine ursprüngliche Be­
deutung vollkommen abstreifte,

Von diesen heiden Möglichkeiten, die hier zunäcbst unter­
stellt sind, hnn aber die erste allein el'l1stlieh in Betracllt
kommen ; denn in frühen Zeitaltern pflegt die spracllliohe Ent­
wicklung den Gang zu nehmen, dass in Folge von Ideenassozia­
tionen das einen sinnliell wahrgenommenen Gegenstand bezeioh­
nende Wort ZUl' Bezeiohnung eines nicht sinnlich wahrnehmbaren
oder der sinnlichen Wahrnehmung sieh nur seltener darbietenden
verwendet wird, dass ferner Wortt1, die einen der Natur ent­
lehnten Begriff ausdrüclten, auf solche übertragen werden, deren

Inhalt erst durch mensch liehe Tbätigkeit geschaffen wird oder
sich aus dem gesellscbaftlichen Zusammenleben der Menscben
unter besonderen nicht ganz primitiven sozialen Vel'hältllissen
sieh ergeben, wiihrend eine spraclJliche Entwioklung umgekehrter
Riohtung wol11 erst auf höheren Bildnngsstufen auftritt.. Und in
der Tbat erscheint es auch ganz unerfindlich, wie ein Wort, das
einen Beitrag, eine Spende bedeutet, später die Bedeutung Halm
hätte annehmen ltönnen, während eine sehr nabe liegende E.r­
wägung einen Bedeutungswechsel im umgekehrten Sinne seh~'

einleuchtend erscheinen lässt.

III,
Rti ps.

Das Wort bezeichnete regelmiissig nicht eine Gabe
schlechthin, sondern die Gabe, die jemand bei einer zu irgend
einem Zwecke veranstalteten Sammlung, Kollelite beisteuert, dunlh
die ein grös!leres Kapital zur ElTeichung jenes Zweckes zu­
sammengebracht werden soll 1. heissen die Gaben, die
man in heilige Quellen, 'Flüsse und Seen warf, die der Gläubige
auf den Altal' einer Gottheit niederlegte und die miteinander
vereint zur Mehrung des Tempelsohatzes beitrugen; stipes haissen
namentlich au('h die Gaben, die von den Anhängern eines im
römischen Staat eingeführten ausländischen Kultes zu dessen Auf­
rechterhaltung beigesteuert, namentlich aucll die Spenden, die seit

1 Stips kommt bei Plautus, soviel ich sehe, nicht vor, wohl aber
das davon stipendium, Und daraus ist im Zusammenhang
mit der an anderer Stelle von mir d"rzulegenden BedeuLung dieses
Wortes zu schliessen, dass stips schon in plautinischer Zeit die Be­
zeichnung für Beitrag, Gabe war.
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EinfiillfllDg des Kultes der Jltfagna Deli. Idaea von den bettelnd durch

das Land ziehenden Jltfetragyrten eingesammelt wurden (urupfJ6c;;) 1;
die zum Bau eines Tempels, zur Errichtung eines Denkmals für
einen verdienten Mann oder für einen gemeinnützigen Zweck ge~

sammelt wurden 2 ; die ßeiträge, die von den Freigelassenen eines
verstorbenen Patrons zur Veranstaltung eines Gedächtnisschmauses
zusammengeschossen wurd{'n B, und die Beiträge, die in den collegia
soclalicia von delI Mitgliedern, in der Regel monatlich, zu ent­
richten sind 4; auch die Almosen, die der Arme· sich zusammen­
hettelt oder die jemand zur Untersttitzung eines Hilfsbedürftigen
einsammelt. Ein den versclliedensten Zwecken dienendes, zu den

verschiedensten Zeiten und bei den mannichfaltigsten religiösen und

profanen Gelegenheiten stattfindendes Kollektiren muss in Rom

ebenso zu einer Landplage geworden sein und zu vieltältiger
Brandschatzung des Voll,ea geführt haben, wie in heutiger Zeit,

und wie es heut zu darum an ])olizeiliolle Beschränkungen ge­
bnnden ist, so hielt sohon Cicero ein Verbot oder Einsohränkung
des !{ollehtenullwesens, wenigstens soweit es für Zwecke

oder unter dem Vorwande von solchen sich breit machte, für
angezeigt ö. Bei den Griechen entspricht dem Worte slips zum
Thei! der EpaVOt;; (Beitrag zur Aufbringung eines Kapitals zur
Gewährung eines zinslosen Darlehns dnroh die Fl'ennde eines
Kreditsnohenden; Beitrag zu einem gemeinsohaftlich zn ver­
anstaltenden Opfersobmalls oder Zeohgelage; der in einem l';ranos­
verein zu leistende monatliche Beitrag 6. 7),

1 Vgl. Riller von Gärtringen, in Pauly-Wissowas Realoncykl. dos
class. Alterth. I S. 914 s. v. ayuPllo<;, und ebendas. s. v. ayup-
'ni<; S. 91[,.

2 Vgl. Über stips im allgemeinen nooh Mal'quardt Röm. Staats­
verw. III S. 139 AUlll. 5. S. 140 Anm. 1-5. S. 141. 3M f. 369. 4;:jj).

B Vgl. Test GaUi cuiusd. civ. Rom. bri Bruns fontes I p. 277.
n Z. 8 sq. Om(ncs} autem libcrti mei ct liber(tae] quas ct VillQS et quos
hoc testamento manulIlisi sti21em quotmmis .9in!J!!I[i]

4 Vg1. Licbcllam, Gcschichte und Organisation des römischen
Vereinswesens S. 172. 244.

5 De 2, 9, 21: 'flmetel' Idaeae JJ.latl·is rmmllo.~ eosque iustis
diebus ne qnis eogita. 2, Hi, 40: stipel/! sustulimus, nisi eam,
quall! ad pauco.9 dies l)fI)ll1'im)/. ldnlme Matl"is excepimus. implet enim
8'l!lJe1'.fititionem ct cxhmwit (lamas.

6 VgL bes. Z1ebarth, Das Vereinswesen, in den Preis-
schriften der Jahlonowskischcll Ges. Bd. 3i (1886) S. 15 ff. S. 1ll2.

7 Die verschiedenen hier erwähnten Bedeutungen von stips werden
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Bei allen diesen stipes als meist Ideinell Gel1lbeträgen, mögen
sie aus der einen oder anderen Veranlassung gegeben werden,

ist überall mitgedaeht die Absicht durch ihre Vereinigung einen

grösseren Fonds zusammenzubringen. Die stipsdes Einzelnen
fUr sich allein hat keinen Werth; die stipes in ihrer GeRammt­
heTt aher l,önnen zu einer grosRen Slllmne anwachsen, die zur
Aufbringung der Kosten fUr ein zu errichtendes Werk, zU!' Ver­
schaffung des Lebensunterhaltes für einen Mittellosen, zur Be­
Rtreitung der Ausgaben fiir clie Zwecke eines Begräbnissvereins,
einer Zunft usw., für die Unterhaltung eines religiösen Kultes,
zur Erreichung der kostspieligsten Zwecke aller Art dienlich
sein konnte.

Und hier stehen wir unmittelbar an deI' Brücke, die von

der hypothetisch vorhin angenommenen Bedeutung von Halm für
slips zn der üblichen Bedeutung der stips als einer kleinen Gabe,

Spende, eines Beitrages hinüberflihrte. Was die einzelne Spende
für das durch Einzelbeitrilge aufgebraehte Kapital, das ist bei
der Aehrenlese der einzelne aufgelesene Halm fUr den mitunter
recht erklecklichen Haufen, der den Ertrag der Nachlese bildet.

Bestand nun bei dem gewiss schon in sehr frÜher Zeit
häufigen Vorkommen solchen Kollektirens und Zusammenschies~-ells

Ideiner Beiträge SChOll frÜb das Bedih fniss nach einem Worte
für diesen in so mannigfachen Erscheinungsformen auftretenden Be­
griff, so konnte die auf jenem Vergleich beruhende und prägnante
Art der Bezeichnung, die vielleicht von einem geistreichen und
an hervorragender Stelle stehenden Manue einmal gebnmcht, als
'geflügeltes Ware leicht und scbnell Verbreitung finden, und
einmal eingebürgert, ist es ausschliesslich zur Bezeichnung dieses
Begriffes verwendet worden 1; rias daneben wohl schon zur Be-

auch in den alten Glossarien, die einen in dieson, die andern in jen('n
angeg·eben. So wird stil1S definirt als pal'vn qtranUtas pccu.nic C. GI
IV fl93, 27. V 540,3; als csca 11lodiC(! [nwndic(t?j, victus, nlitio C. Gi
V422, 18. 431, 11. 483, G:? 21:3, 41 ; als cleclllosinc, mendicitas (in einigen
Gloss. offenbar korrumpirt 11loclicitas) II 188,41. 5]3, 59. 508,42. V
483,61, G2. 2tfl, BO. 2IB,40. 3l)I, 41, ,12. IV 393,25; als eine durch
Sammeln oder Erbet.teln von kleinen Gaben zusammengebrachte Summe:
quod de P(tI'VO in swmna coWgit u1i. IV 393, 30. V 483, 63. quod de
pal'vo in summa col/igct sive mcndicans IV 2l'iG. HO; nud endlich als
€pavo<; II 496, ]2. III 'IG4, 50. 4tH, 62. II 513, 3~) und rcfcctio epu.lwn
nmltol'llm sil1lu1 collectol'uln (II 593, 54).

1 Man erinnert sich hierbei an die bis vor wenig'en Jahren in
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zeichnung VOll Halm in Gebrauch befindlich gewesene Wort sti­
llula wurde nun allein noch zur Bezeichnung des HallnR ver­
wendet, und dass aueh slips eigentlieh Halm bedeute, gerieth in
Vergessenheit, Aber dorh, wie es auch sonst bei 80lehen Deber­
tragungen lläung, nicht so völlig, dass das Bewusstsein der ur­

spriinglichen Bedeutung volllltlindig erl08el1en wäre, Der alls
dem Klange und dem allgemein im Sprachbewusstsein lebenden
Bildungsgesetze ersiehtlielle Zusammenhang musste eillem jeden,
der seine Aufmerksamkeit darauf besonders richtete, sofort wieder
ins Be'wusstsein treten, - sowie zR., wenn wir das 'Vort Ce1n
bh;8chen' branchen, wir doch in der Regel der eigentlichen Be­
deutung dieses Wortes als eiues kleinen Bissens nicht inne; UllS

aber sofort tiber sie klar werden, wenn wir nllr einmal uns l,e­
sinnen, wie die~es Wort zu der Bedeutung einer kleinen 1Jienge
gekommen sei; sowie ferner der Franzose bei Gebrauch der Ne­
gationspartikeln ne pas, ne - point nur eine Negation mit
Bewusstsein ausspricht, aber bei ei Der sich auf die eigentliche
Bedeutung dieser Worte richtenden Ueberlegung sich sofort zu
Gemtithe führt, dasR er damit sage: 'nicht einen Schritt', 'nicht
einen Punkt' 1,

Und dass es bei den Römern für die Worte sf-ip,~ und sN­
1)u1a so gestanden, und auch in späterer Zeit die Erinnerung an
die eigentliche Bedeutung VOll slips Halm keineswegs erlosc11en
ist, daftll' zeugen zwei Stellen bei alten Schriftstellern, die zu­
gleich als unmittelbare Bestätigung der l1ie1' vorgetragenen Hypo­
these dienen.

Deutschland üblich und ftir vicle zU!' PlagE' gewordene Forlll von Kol­
leHen (durch Briefmarken), die allgemein unter dem Namen der
'Schnecbalhammluugeu' bekannt waren, ein Name, der auf dem Bilde
eiues fortwährend im Schnee fortgE'wiilzten und sich lawinenartig ver­
j:(rössernclE'1! Schneeballs beruhte, Dieses wahrscheinlich von dem ~~r­

finder dieser Methode des Kollektirens Wort wiirde sich ge­
wis8 bald dauernd im Sprachgebrauch festgesetzt haben, wenn nicht
polizeiliche Verbote glücklicherweise nach einiger Zeit schon diesem
Ullfuge den Gal':'tns gemacht hätten,

1 So will auch der Student mit dem der Studentensprache an­
gehörigen Ausdruck 'nicht die Bohne', in welohem ein älterer die Bohne
als Bezeichnnng eines gedngftigigen, werthlosen Gegenstandes benützen­
der Spraohgebrauoh naohklingt, niohts anderes als eine starke Ver­
neinung &nsdrlioken, olme dabei die Vorstellung einer Bohne zu bilden,
Ebenso steht es mit dem lat, '{laGe/ts' lllld dem deutschen 'Pfifferling'.
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Valerius Maximus (II 9, 1) lässt die OensorenCamillus und
Postumius in einer Rede, in der sie die überhand nehmende Ab­
neigung der Männer gegen das Heirathen geisseIn, an die Hage­
stolzen die Androhung einer Hagestolzensteuer richten in den
\\Torten:

Ite igitur et nodosam eaJsolvite stipem utilem posferifafi
numerasae.

Die Bezeichnung dieser Steuer als einer stips nadosrt hat
den Auslegern von jeher Schwierigkeiten gemaclü und Anstoss
erregt. In welchem Sinne - so fragte man sich kann denn

eine Steuer eine lmotenreiche genannt werden? Forcellini (s. v.
nodosus) giebt die Erklärung, Valerius Maximlls wolle damit
eine Abgabe andeuten, quam persolvi mull'is obli,qationibus ef quasi
nodis tenemini - eine juristisch ganz unhaltbare Deutung; es ist
ja selbstverständlich, dass der Staat, der eine Steuer ftir Hage­
stolze einfiihrt, auch mit allen geeigneten Mitteln für ihre Ein­
treibung sorgen wird, und es wäre Überdies, auch wenn man
die dem Valerius Maximus eigenthümliche Neigung zu meta­
pllOril.iCher Ausdrucksweise in Rechnung zieht, dOell gar zu ab­
geschmackt gewesen, darum, weil etwa ein besonders festes vin­
culum Ütris um die Pftichtigen geschlungen werden sollte;- die
Steuer selbst anstatt des vinculum als knotenreich zu bezeichnen.

Nodostts wird öfter in iihertragenem Sinne gebraucht, aber
doch immer nur um die Scllwierigkeit der Lösung einer dem
Intellekt gestellten Aufgabe unter Vergleichung mit der Miihe der
Auflösung eines wirldichen Knotens, anzudeuten; zR Seneca,
Oed. 101: nodosa sortis verba - solverc; Macr. 'sat. 7,1: 110·

dosae quaestiones; Augustin, conf. 4, 16: nodosissimi libri. Bild­
licher Ausdruck fijr eine Schwierigkeit ist nodus den Römern
auch in der sprichwörtlichen Redensart nodu,m in scirpo quaercre
(in Binsen Knoten suchen) Schwierigkeiten suchen, wo keine
vorhanden sind, 'offene Thii.ren einrennen', 'gegen Windmiihlell
kämpfen', weil Binseu keine Knoten 11aben. Danach hätte eille
sfips nodosa nur eine schwer aufzubringende bedeuten können,
wenn es sich dahei um eine fiir den Verstand des Steuerpflichtigen
schwer zu lösende Aufgabe gehandelt hätte.

An der Möglichkeit, mit Annahme einer solchen Metaphel'
einen Sinn in die SteIle zn bringen, verzweifelnd, sind andere
dazu übergegangen, das anstössig erscheinende not/asant durch
die verschiedenartigsten Emendationen aus dem W'ege zu räumen,
Man schlug vor statt nodosam zu lesen: '[J,'ob,'osam, Uit'ol'iam,
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imJ)ositmn, insidiosam, odiosarn, und Kempf in seinei' Ausgabe
(18R9) setzt sogar in den Text fwn odiosam, was an das (für
den Zahnarzt) schmerzlose Ziehen von Zähnen erinnern würde.
Die Lesart l1odosatn i$t .aber nicht nur auch duroh die beste
Handscluift, den Ooe1. Bern. bestätigt; sie ist auch vollkommen
verständlich, wenn man die ursprüngliohe Bedeutung von stips
Halm im .A uge behält. Nodf, werden die Verdickungen von
Hahnen, Stengeln, Zweigen, Stämmen genannt, die an den Stellen
entstehen, an denen ein Blatt oder ein Zweig sich angesetzt hat
(zE. arundo, ramus, nodosu,s), und je reioher die Blatt- ouer
Astbildung gewesen ist, desto grösser pflegt der Halm oder Stamm zu
sein. Wenn also Valerius M. bei Bezeiohnung der Hagestolzeusteuer
mit dem für von vielen zu leistende Gaben, .Abgaben, Steuern
gebräuchlichen Worte sich eier ursprüngliohen Bedeutung

dieses Wortes erinnerte, BO konnte er leicht seinen Doppelsinn
benutzen, um durch Hineleutung auf den KnotenreichtllUm der
stilJs (= Halm) die Höhe der stips Abgabe) auszudrUcken 1.

Diese Metapher konnte ValeriuB M. natürlich nur brauchen, wenn
er dabei anf allgemeines Verständniss rechnen honnte, und darum
beweist die Thatsache ihres Gebrauches, dass die Bedeutung von
slips in der That, wenn sie wie bier besonders betont wUI'de,
auch damals noch empfunden wurde 2.

Eine andere Stelle, in der das Wort slips zwar nicht selbst
gebraucht, aber nach dem Zusammenhange von dem Leser un­
fehlbar gedaclJt werden musste, findet. sich bei Ovid, .Amores I
8, 85 sq.:

1 In der deutschen Studentensprache wird mitunter die Grösse
einer Quantität, uamentlich einer Geldsumme, dureh das Wort 'knotig'
('die Sache kostet ein Geld') Dieser Gebrauch
hängt aber wohl mit der Bedeutung von Knoten für einen plumpen,
ungeschlachten, rohen Menschen in der Studentensprache zusammen.

2 HOl'az in Sat. II 3, ß9 sq. einem argen Wucherer deu
Namen Ci(mta Nodosus, der nach FOl'cellini die Festigkeit
der nodi, die die von ihm abgefassten Rechtsnrkullden und die Un­
entrillnbarkeit der dllrch sie begrlindeten Verbiudliehkeit andeutelllloll.
Aber die feste in die yon dem Wneh':rer gelegteIl Schlingen
deutet Horaz durch die Worte catenae Ulld villcula besonders an.
Durch den Namen (Jicut(/" Schierling, will er eincn :Mcuscheu
bezeichnen, und wenn cicuta nodosa eine knot('nreiche, also aus-

und darlllll besonders Schicrlingspflanze ist, so
soll der Name Cicuta NodosUI; seinen als einen besonders ge-
fährlichen Mellschen cilluakturisircn.
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Servus et ad partes sollm's anciUa pat'eulw',
Qui cloceanl, apte lJuicl tibi ]Jossit emi:

Et s'ibi pauca rogeni. JJ{ultos si pauca t'ogabunt,
Postmoclo de stipula gmndis acel'VUS erit.

In diesem Gedichte, in dem er einer Kupplerin Anweisung
zur Anlockung und möglichst vortheilhaftenAusbeutung der
Kunden ertllei It, räth Ovid auch dem zur Einfangung von Renen
angestellten Sklavenpersonal, sie möchten sicb von den Besuchern
des Hauses jedesmal eine kleine Gabe erbitten; aus den einzelnen
stipulae (stipula stebt, hier 1 als kollektiver Singular, wie oliva
testa fr'uctus usw.), Halmen werde in der Folge ein grosseI'

Haufen entstehen. Zu diesem Vergleicll der erbettelten Trink­

gelder mit st'ipulae war der Dichter offenbar durch den Gedanken
an das Stammwort von stipula, slips, mit dem auch zutreffend

ein Trinkgeld nach dem geltenden Spracl1gebrauch bezeichnet
werden konnte, angeregt, Zn jenem Vergleich, der, wie iC]l meine,
überhaupt ja schon in alter Zeit tlazn geführt hatte, kleinere

Gaben, besonders die von einer Masse von Menschen ge­
spendeten si'ipe8 zu nennen; und auch hier wird l{einem Leser

der Sinn des von dem Dichter gebrauchten Bildes verborge!1 ge­
blieben sein, und auch das Wort sti]JUla von einem jeden nier

in dem Doppelsinn von Halm, und einer kleinen slips, kleinen
Gabe, verstanden worden sein.

Dem allgemeinen brfahrungssatz, dass viele Kleine ein
Grosses geben, der wohl bei allen Völkern sprichwörtlichen Aus­

druck gefunden hat, giebt Ovid in remed. am. 424 die allgemeine
Fassung:

- - de multis grmldis accrmls crit.
Die Wendung de stipula usw., die in illrer sinnlichen Anscbaulichkcit
zu einem Sprichwort gewiss höc11st geeignet gewesen wäre, ist
aber wohl nnr durch die konkrete Gestalt des besonderen Falls
in Am. 18,85 sq. veranlasste Adaptirung des allgemeiner lauten­
den Sprichworts 2 auf jenen :Fall, uud das ist ein Beweis mehr

1 Wie anch in Dig, IX 2, BO, B.
2 In den hier gebrauchten s11richwörtlichen Redensarten wird

das Wort accrvns wiederholt verwendet, während stipula in ihnen
nicht auftritt, vgl. die von Weymann', Al'eh. f. lat. Lex. VIII S. 2i:l
angef. Stellen. Augustin. in ps. 129 c. 5: congere minuta ct faciunt
aCC1'vurn ingcntem. - videt per minutn mu.lta fiel'i aCCl"VUIII
magnumj in Joh. 1, G: levia lIwlta faciunt untt11l gi·ancle. In diesen
Stellen bei Augustin finden sich also sämmtliche Worte: 1Imlta, acel'vus,
grandis wieder, aus denen das Spl'icllwort bei Oviel rem. am. 424 be-
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dafiir, dass Ovid in Am. 1. c. gerade an die stips dachte und

durcll stipt,la Halm, auch die Vorstellung einer kleinen Spende
erwecken wollte. Wäre de stipula grandis acervus eine sprich­

wörtliche Redensart gewesen, so hätte er sie schwerlich in de

multis grandis ace1'VUS verwässert, zumal stipula und multis me­
trisch äquivalent sind, also auch ein technischer Grund dazu

nicbt nothigte.
Nur eillrs l,ufzen Schrittes bedarf es von diesem Punkte

aus, um zu einer Deutung von stipulari zu gelangen.
Wenn stipulaf'i seiner Bildung nach und nacll Analogie von

aquari lignari racemar'i usw. das Lesen von Halmen bedeuten
musste und wenn stips, und zwar gewiss schon in sehr früller

Zeit die Bedeutung 'Halm' mit der von Spende vertaullcM hat,

so lag es ausserordentlich nahe, auch das Einsa.mmeln von Spen­

den, Beiträgen usw. st~pulari zu nennen. Dass es nicht st"il1ari
genannt wurde, hafte viel1eicht seinen Grund darin, dass man
einer Verweohslung mit stipare, st'ipari vorbeugen wollte, obwohl
freilich Varro 1 sich .lurcl1 die Quantit!itsverschiedenlleit des i in
st~pt,7aY'i uud st'il'Jare nicht davon hat abha.lten lassen, jenes aus
diesem zu erklären.

Ob jemals stipulal'i in Wirkliellkeit für Sammeln von
Halmen, stipulas legere gebraucllt oder ob es von Anfang an für

aas Sammeln von stipe.9 = Spenden geprägt worden ist, das wird
sich kaum ermitteln lasRen. Abel' auch im letzteren Falle wird
man es als sicher ansehen dürfen, dass der Gebrauch des Wortes

stijmla1'i auf dem Vergleich des Gabcn Sammelnden mit dem
Halmleser beruhte.

steht. ist es möglich, dass erst dieses Dichterwort den Cha­
rakter des Sprichwods allmählich angenommen hat. Aber auch dann,
und dann erst recht würde das ein Beweis sein, dass man allgemein
in dem Verse Am. I 8, 89 auch eine Beziehung auf
Triukgelder gesehen hat, und er aus diesem Grunde zum sprichwört­
lichen Ausdruck allgemE·jnen Erfahrungssatzes nicht zu werden
vel·mochte. - 'Stipul(t' wird sonst in spricll\vörtlichen Redensarten
reg:elunässig zur flezeieltnung eines schnell von der Flamme verzehrten
und verrauchenden Gegenstandes gebraucht, vgI. A: Otto, Sprich­
wörter der Römer s. v. stipuJc, u. Weymanll im Arch. f. lat. IJex. XIII
S. 399. - In anderer metaphorischer Bedeutung verwendet es Varro
de L. L VII 109 ... icleQ poti~!s iam rCllrimenclmn qUell/! P)'oitucenclUln
puto esse volwllm, nemo reprenstls e segete ad spicilegilLII! )'eliquit
stip!tlm//; dasselbe Bild also wie bei 'meemal'i' in de R. R. 3,9, vgI.
oben S. 355 Anm. 1.

1 Vgl. oben S. 351 Anm. 1.
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bieser Vergleich erklärt es aber auch, dass. gerade die bei
dem Verbalkontrakt vorkommende Frage als sfipulari bezeichnet
wurde. Denn auch die Bitte um eine Gabe pflegt nicM in im­
perativischer Form: gieb mir usw., sondern in der Regel in
Frageform : willst Du, möchtest Du mir geben? aufzutreten.

Der hi'er versuchten Deutung steht nicht im Wege, dass
das Lesen von Halmen und das Sammeln von Gaben, die
zu einem Haufen, einer Summe vereinigt werden sollen, stets
eine Mehrheit von Handlungen, Bitten usw. darstellt, während
der Verbalkontrakt doch in der Regel als ein isolirt sich dar­
BteHender Vorgang aufzutreten, mit ein eIn andern geschlossen zu
werden, auf ein e Leistung sich zu beziehen pflegt. Denn wie
wir unter Leflen und Sammeln nicht bloss die KoUektivhandlung,
sondern auch jede einzelne darin enthaltene Thätiglteit, dlls Auf­
lesen einer einzelnen Aehre, das Erbitten eines einzelnen Bei­
trags verstehen, so haben gewiss auch die Römer mit dem Wort
stipulal'i auch den Begriff einer einzelnen Bitte um eine Gabe,
Leistung usw. verstehen können. Ist ja auch das Schöpfen eines
Eimers Wasser ein aqua1'i, das Fällen und Wegführen eines Baum­
stammes ein lignari usw. Indem diese Verben sowohl auf ein
einmaliges, wie ein wiederholtes Vornehmen der in ihnen ans- "
gedrücltten Handlung bezogen werden können, gleichen sie genan
den Wortl:1n stiptÜa, oUva, glans, fructus ua., die bald als wirk­
liche, bald als ltollektive Singulare gebraucht werden 1.

Dem hier gemachten Erklärungsversueh wird man vielleic1Jt
den Einwand entgegensetzen, dass stipulari regelmiissig mit einem
Infinitivsatze, häufiger auch mit einem Akkusativ (pecuniam, cet"­
tum, incertum, id, quid, idem usw. stipulari) konstruirt wird,
während es doch anscheinend, wenn es eigentlich Halmelesen
bedeutete, das von der Thätigkeit betroffene Objekt bereits selbst

1 Welchen Werth man den verschiedcnen alten Glossaren beilegen
mag, so lässt sich auch aus ihnen eine gewisse Unterstützung der hicr
versuchten Ableitung von stipZtla1'i entnehmen, indem einmal an zahl­
reichen Stellen das Erbeten- oder l<~rbetteltsein der stips als ein cha­
rakteristisches Merkmal angeführt wird (vg1. S. 3f>8 Anm. 7), stipula1'i
in Gloss. Abav. (C. GI. IV 393, 2G) durch ein sonst wohl nirgends be­
zeugtes Wort stipus und als mendicus erklärt wird, dann aber auch
stipulm'i vorwiegend mit ElfEpwTacrOal oder interl'ogm'e wiedergegeben
wird, die Frage aber eine häufige Form der Bitte ist. (In GI. nom.
C. gl. II 593, 40 heisst es stipul(ttol', (liligentius inten'ogans, wobei
vielleicht der Silbe 111 frequentative Bedeutung ]leigeml)ssen wird.)
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in sich enthielt, die Ergänzung durch einen Ohjektsakknsativ oder
einen ihn ersetzenden Infinitivsatz ausschliessen musste. In der
That werden ja auch die anderen Verba dieser Kategorie (vg1.
oben S. 355) grammatisch, wie es der Logik zu entsprechen
scheint, als Intransitivu behandelt. Abel' es ist doch eine nicht
seltene, und auch bei mehreren Verben dieser Art auftretende
Erscheinung, dass die Konstruldion eines Wortes, wenn es eine
übertragene Bedeutung angenommen hat, sicb gemäss dieser
letzteren ändert, und, namentlich wenn auch ein anderes jenen
Sinn unmittelbar ausdrückendes Wort vorhanden ist, mit der für
dieses gebräuchlichen in Einldang gebracht wird. So wurde rY!u­

tuari, obwohl es für sicb Acbon 'Darlehn aufnehmen' bedeutet,
also gleichsam schon an sich ein das Objeld einsohliessendes
Transitivum darstellt, oft mit dem Akkusativ (peouniam, tt'Uicmn
usw. mutual'i) konsti'uirt, ebenso mCl'cari, das absolut gebraucht
eigentlich 'sich Waare verschaffen' bedeutet, mit dem Akkusativ
der erworbenen Sache 'kaufen' heisst.. Aucupat'i eigentlich =
Vögel fangen, auf Vogelfang ausgehen, kann in diesem Sinn nicht
ausseI' dem schon in ihm enthaltenen Objekt avcs noch ein wei­
teres Objekt sich zugesellen. Aber es hat später auch die all­
gemeine Bedeutung 'Thiere fangen', 'auf TlJierfang ausgehen' an­
genommen, und wurde damit der Hinzufügung des Thieres, auf
das die Thätigkeit des Jägers sich bezog, zugänglich; zB. volantes,
examina usw. aucupal-i. In weiterer Verallgemeinerung erhielt es
ferner die Bedeutung 'nach etwas haschen', 'auf etwas lauem',
'warten' in der es gleichfalls einen Aklmsativ zu sich nehmen
konnte: zR vC1'ba, tempus, occetsiones mwupari. So wurden pasci
und depasci, die im klassischen Latein mit dem Ablativ oder
ohne Casus stehen, im Silberlatein zuweilen ganz wie 'edel'c'
konstruirt 1• Racemar'i, Nachlese im Weinberg halten, konstruirt
Varro an der SteUe, in der er es in dem übertragenen Sinn
der nachträglichen Besprechung eines Gegenstandes gebraucht (de
R. R. 3, 9), wie di8serere, agere mit de (gallinis).

So konnte also auch stipttlar'i in seiner übertragenen Be­
deutung wie t'ogare mit dem Akkusativ der Sache oder einem
Infinith'satz konst.ruirt, und die Person, von der das VerspreclJen
oder die Leist.ung erbeten wird, mit <all' hinzugefiigt werden.

Diese Ausfiihrungen werden vielleicht noch den ferneren
Einwand zu gewärtigen haben, dass sie mit der bekanntlich in

1 Vgl. Draeg-er, Histor. Synt. der lat. Spr. (2. Aufl.) I S. 369.
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,leI' römischen Rechtssprache 11errschenden, !llit der poesiereichen
deutschen so merkwürdig kontrastirendelI Nüehtemheit nicht har­
moniren, Aber einmal entbehrte doch auch die römische Rechts­
terminologie schon in sehr alter Zeit nicht metaphorischer und
bildlicher AllsdrucksweiRe, wie die Ausdrücke capllt, manus (rna­
nmnissio, in manum conventio), nemmn, adUgare, obl(qarc, solve,'c,
libemf'c; servU~B (praecliomm) , aqua ef igni ,infCl'{Zicm'e zeigen.
Und femel' ist der Gebrauch von stipulari für Sammeln von
Gaben, Beiträgen und ftir die Frage als Bestandtheil des V(:l}'bal­
kontraktes gewiss nicht erat von den Juristen und für den juristi·
schen Gebrauch erfunden worden, sondern wohl schon in sehr
alter Zeit in der Volkssprache Hit' den so überaus häufigen, ur­
sprünglich anch wohl von reohtlichen Folgen gar nicht begleiteten
Vorgang anfgek'lmmen nnd verbl'eitet gewesen, und die Juristen­
sprache hat wohl erst sputer, als das in Form von und
Antwort geschlossene Uebereinkommen Über eine zn gewährende
Leistung mit rechtsverbindlicher Kraft beliehen worden war und
sie nunmehr eines technischen Namens fiir den einen Bestaud­
theil des Verbalkontraktes bedurfte, jenen Ansdl'Uck einflWh aus
der Volkssprache Übernommen,

Aber es ist vielleicht auch nicht ganz ansgeschlossenö'.dasa
das Sammeln von in sehr altm' Zeit einmal ein wirkliches
Sammeln von Getl'eidespenden war, Zwar ist wohl daran nicht
zu denken, dass Getreide jemals bei den Römel'n als Geld, wenn
anch nur in der Funktion von Scheidemünze, benntzt wonlen
wäre, Dafiir findet sich keine Spur, auch, soviel ich sehe, nicht
bei anderen Völkern 1.

1 Auf primitiven Kulturstufen werden zwar die versohiedensten
Gegenstände als Geld, insbesondere auch als 'Scheidemünze' benutzt:
Steine, Muscheln, die Kopfhaut des Leder, Thierköpfe, Tabak­
rollen, Glasperlen, Ziegelthon, Kattunstreifen , Felle nud
vieks andere. Vgl. R. Andree aaO. S. j?aO TI, K. Blicher, Die Wirth·
schaft der Naturvölker, in den Jahrb. der Gehe-Stiftung III S. SO fT.
Getreide als Geld habe ich nirgeuds erwähnt gefunden. Nur findet es
sich als mit Silbel' konkllrrirendes Zahlungsmittel in Hammurahis Gesetz­
buch 51 (nach der VOll Dav. HeinI', Müller, Die Gesetze
Hammurabis Wien 1!-l03 S. 22): • Wenn er kein Geld zum Znrückzahlen
hat, liefert er [Getreide oder] Sesam um den Werth seines GeMes
nehst ZinsBIl, das er vom Kaufmann erhalten hat, in Gemässheit des
königlichen Tarifs an den Kaufmann" und § 108 (8. 28) . Wenn eine
Weinverkäuferin Getreitlc als Preis flil' Getränke nicht, nimmt, sondern
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Indess könnte man vielleicht an die bei gewissen religiösen
Festen gesammelten Frncbtspenden denken, namentlich etwa an
das Maifest der Arvalbriider, wenn die von Mal'ini gegebene Aus­

legung der Acta Arvalium richtig ist, dass hier zwei der fratres
am zweiten 'rage des Festes Feldfrtichte von den Umstehenden
eingesammelt' hätten 1.

Dann wUrde die bier versuchte Deutung von sU,pulari, des
von manchen möglicherweise vermissten konkreten Anhaltes nicht
entbehren. Aber das sind nur Vermnthungen, die wir, vor­
läufig wenigstens, zu Gunsten der Annahme einer lediglich auf
einem Bilde beruhenden zurückdrängen mUssen, so lauge nicht
für eine andere Erklärung ein sicherer Anhalt gefunden ist s,

Silber nach grossem Gewicht annimmt [und) der Preis der Getränke
auch geringer ist als der Preis des Getreides, wird man, sobald man
diese Weinverkäuferin dessen überführt, sie ins 'Wasser werfen'. Ob
anf Grund dieser Bestimmungen die Annahme zulässig ist, dass Ge·
treide ursprünglich im alten Babylonien Geldfunktion gehabt und später
durch Silbergeld verdrängt worden sei, in den citirten Bestimmungen
so ein Uebergangsstadium von der Natural· zur Geldwirtbschaft sich
kundgebe, wie Kohler·Peiser, Haullllurabis Gesetzbuch I S. J14 (§ S)
annimmt, scheint mir höchst zweifelhaft. Man könnte in diesen Be­
stimmungen ebenso gut und wohl mit besserem Rechte ein für gewisse
besondere Fälle deIn Schuldner verliehenes bene{icimn dationis in so­
lutum sehen.

1 Vgl. Mal'ini, Atti e monumenti de' fratelli At'vali p. 592. ­
Dagegen Henzen Acta fratl'. Arv. quae supers. (1874) p. 28 ff., der an­
nimmt, dass die Priester selust die Aehren vom Felde herbeigeholt
hätten.

2 In neuerer Zeit ist man mehrfach wieder darauf zurück­
gekommen stipu,lat'i im Sinne von 'fest machen' zu verstehen, aber mit
rationellereI' Begründung als der von Paulus gegebenen (vg1. oben S.351).
Vg1. Fick, Verg!. WB. der indogerm, Spr. (4. Aun.) I p. 568: steipo ­
steif sein. Lat. stipes, stipulc~, stiPl~la!'i; ags. stif; nhd. steif; lit. stimpit
stipti, erstarren. stipl'1l.s, stark, fest. v. Planta, Gramm. d. osk.-umbr,
Dia!. II S. 23: stip(e)lo - 1. stip!tlus 'fest' in umbr. stiplatu stiplo
anstipl(~tt~ 1. stipulot· (W. stip festmachen, fest sein, auch in 1. stipes,
nhd. steif, lit. stipti steif werden. Hiermit scheint in der That die
Herkunft des W. stipulm-i von einer die Begriffe 'steif, fest' aus­
drückenden Wurzel erwiesen. Aber doch nur in rein linguistischer
Beziehung. Daraus folgt nicht, dass die Wnrzelbedeutung sich dureh
alle es mit der Wurzel verbindenden Zwischenglieder hindurch bis auf
st'ipll1ari veret'bt. hat. Dass mit der Bedeutung. in der es nachweis­
lich immer nur gebraucht wurde, die von festmachen völlig unvereinbar
ist, das ist oben S. 352 durch innere Gl'iinde 113chgewif'sell worden. Die
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ANHANG.

Das umbrische 'stiplo'.

Dem lat. stipulari ent8pricbt genau das umbrische sUplQ,
das in den Iguvinilmhen Tafeln in verscbiedenen Formen auftritt
(siiplo VI" 2. stiplatu VI" 48. 51. steplatu 11> 1iP. anSU1Jlatzt
VI'" 32).

Gleicltviel also, ob man in der I. Tafel, wie jetzt wohl all­
gemein geschieht, die ältere, in der inllaltlich sich mit ihr flecken­
den, in lateinischen Schriftzeicllen geschriebenen VI. Tafel flic
jiingere siebt, oder sich das Zeitvel'llältniss umgekehrt denl,t 3,

in jedem Falle gehört das ja in heiden vorkommende Wort
stiplo schon dem Altumbrischen an, und hat, wie der Zusammen­
hang· ausseI' Zweifel stellt, in allen Stellen, in demm es auftritt,
die Bedeutung von rogare.

Ueberall nämlicll findet es sich in Verbindung mit der Er­
forschung des Willens der Götter durch die Spektion.

Ausführungen im Texle aber d&ss sich der Begriff' von 'steif,
'fest' nur bis zu dem Worte stips (dem. sflipula) = Steugel, Halm, dm'
ja in seinem aufreohten Stande duroh die Eigenschaft einer
Steifigkeit oharakterisirt wird, erhalten hat (obwohl, was Festigkeit an­
langt, .der Halm als das Symbol des Gegentheils davon gebrauoht zu wer­
den pflegt), VOll I3tips ab beginnt aber eine andere Entwickhmgsre.ihe,
die lediglich auf dem Wege psyohologisober Weiterbildung, durch Ver­
mittlung der oben angegebcnen Ideenassoziationen dem W. ötipnlnri
die Bedeutung vun 'erbitten einer Leistung in J!'orm der Frage' ver­
schafft hat, wobei der 'steif, der bl'i dem Stammwort von sN­
pulari, stipula vielleicht von den Sprechenden noch empfunden wurde,
völlig in Vergessenheit gerathen war.

1 'Welchem Modus und welchem Genus verbi diese Formen an­
.gehören, ob insbesondere IItiplo Aotivum oder mediales Passiv um oder
Deponens ist, darüber gehen die Meinungon auseinander. Buecbelel',
Umbrioa, iudex verb. 8. v. stepiatn, Breal, les tables Eugubilles (1875)
S. 22. v. Pilluta II S. 427. 473. 3GB. 302. Steplatu wird wohl jet;r.t
allgemein als Imper. 2. sing. angl'sehen, stiplo als In[, wllhrend VOll

Planta zwischen Inf, und Imp. (= stipulat'e) schwankt, Diese Mei­
nungsverschiedenheit ist für die vorliegende Untel'suchung aber un­
erheblich, cb\lnso die über die Uebersetzung von aSl!'I'io in Via 2
(ob = obsel'vemn(e) od. (ut) ol/set·vet). Vgl. hierüher v. Plant,a II S.29G
Anm. 1.

2 Anstipla- lwrrospondirt sioher dem mit stipulm'{ gleiohbedeu­
tenden instipulm'i, das einmal bei Plautus, Rlld. O. 3, 25 vorlwmmt.
Deshalb und auoh nach dem Zusammenhange, in dem es in Ig, T. VI" H
steht, ist die Meinung VOll Breal i:l. 24 anstiplo sei gleichbedellten(] mit
lat. sponrlere od, pl'omittel'e, also das Korrelat zn stipulat'i im Vel'bal­
kontrakt, nicht zu

n Uebel' die vell'sohi(ldenen Ansiohten übel' das Alter der Iguv.
Taf. vgl. \1. Plallta aaO, I S, 26. 35 ff.

Rhein. Mus. f. Pbilol. N. F. LIX. 24
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qui oseines observatmn ibit sie
in tabemaeulo sedens {laminem 8 'in­
beto stipulm'i: obsiwvemne4 p(w~'a/ll

proSlJeram, cOl'nicem p~'osperam, pi­
cum le,qitumum" picam legitulIlam",
le.qitumas oues, legitumas 5 oscines
divinas?

In der die ausführlichsten Anweisungen für diese enthalten·
den VI. Tafel ersel1eint es in doppelter Richtung.

Zuuäollst soll fIel' Allspicircnde (wer das ist, wird nicht
gesagt, aber vermutlIlich entweder der Magister des collegium
Atiediorum oder ein hierzu Beauftragter von den fratres 1) den
ailferlor auweisen , ihn zur Beobaohtung des Himmels aufzu­
fordern 2.

VI" 3:
poei angla aseria/o eest, eso tremnu

sel'se at's{el'tlwe elweltu stiplo: ase­
riaia paI'fa dersv!! cU~'naco del'sva,
peico mers/o mel'sta, merst(t
av!)ei lIIersta angla esona.

Darauf soll der adfertor ihn hierzu auffordern:

arfertllr eso (tnstilJlatt! ef aSeI'io: flamen 8 sie instipulalO1' eas ob-
'l](!~"a aej'sva Cll1'naCO del'sva peico se1''IIari: 'pan'a17~ p'rospe,'mn corni-
mersto peiea mC1'sta me1'sta aveif celll pmspel'am pieum legitulntf1n,

1 Herrschende Meinung: scheint es zu dass ein Augur auf
Anweisung des ad{ertor die Spektion v01'llahm, Von dem Bestehen
eines dem römischen Augurat entsprechenden Priesteramts in Iguvium
findet sieh 9.b6r keinerlei Andeutung. Es würde wohl sonst MICh an
einer besonderen für den Augur in den Iguv. Taf. nicht
gefehlt haben. Auch wUrde eine Spektion des Augur der Analogie
der römischen Auspicien nicht entsprochen haben, bei denen der Au­
spicirende stets der Magistrat oder ein von ihm dazu Beauftragter ist,
der Augur dAgegen Dur die Vorbereitungen zu der Spektion dE's Ma­
gistrats trifft (Abgrenzung des Templum usw.) und als saohverständiger
Assistent fies Magistrats fungirt (Begutaohtung des Vorhandenseins der
Bedingungen fiir eine vorzunehmende Spektion vgL Mommscn,
B,öm, Staatsl'. I S. 1 ff. u be8, S, 29 ff.,; ;Wissowa Pauly-Wissowa
RealenoykL des class. A. II S. 2H37 ff.). Die auf die Auspikation bezUg­
lichen Sätze der IguI', Tafeln sind aber mit der Annahme, dass der
adfertor die dem römischen Aug:ur zukommenden Funktionen versehr,
die Spektion selbst von einem Anderu vorgenommen werde. sehr wohl
vereinbltl'. So scheint auch Wissowa (aaO. S. 2a42 f.) die Sache zu
verstehen, Die Stellung des collegiu11! Atiediol'lt'llt im Jguvinischen
Staatswesen lässt sich aus den Tafeln nicht mit Sicherheit erkennen,
Es maoht fast den Eindruok, als ob sie das ganze Sakralwesen, eiu­
sohliesslich der in Rom dem MaRistrat gebührenden Kompetenzen gleich­
sam iu Erbpaoht gehabt nnd die mehrfach in den Iguv Taf. genannten
und in die vorgeschriebenen Gebete eillgesohlossenE'n nel'f was
Bnecheler I. c. bald mit magistl'atus, bald mit pl'incipes übersetzt
mit diesen Funktionen nichts zu thun gehabt hätten. Eine eingehen­
dere Untersuchung hat der Atiedischen BrUderschaft Huschke, Die
Iguvischen Tafeln S. 48fJ ff. gewidmet. .

2 Ich gebe im folgenden neben dem umbrisohen Texte die lat.
Ueber8ebung von Bue(;heler und in den Anmerkungen die ahweichen­
den Uebersetzungen von Plallta, Gramm. der osk.-umbl'. Dial. II S.057 ff.
wieder.
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8tlpularl

itidc"Irl stipu,lator q'!IC!si al'cis ea;'
piandae2,

Hier wird also weder der Gegenstand des stip'Ulat'i, noch
die Person an die es sieh riehtet, ausgedrücl{t; es wendet sich
aber offenbar an die Gottheit,

Wir sehen also: beides, die Aufforderung des adfertor.an
den Auspicirendel1, wie die Bitte des letzteren an die Gottheit
um ein günstiges Vorzeichen wird stiplo genannt,

Es ist nicllt ersichtlich, oh und in welchen Beziehungen der
Ritus nach den Iguv, Taf, etwa von dem römischen abwich, In
letzterem riohtet der auspicirende Magistrat an den Augur die
Aufforderung: dicito, si silentium esse videbit'Ut'. DieRer erklärt,
natürlioh nur, wenn er es findet, und erst nachdem er sich davon
iiberzeugt hat, und möglicherweise erst naeh längerer Weile:
silentittm esse vÜ].eri, In dieser Erklärung lag die nioht zwar
ausgesprochene, aber doch in ihr eingeschlossene Aufforderung,
mit der Spektion zu beginnen, Und in den 19uvinischen Tafeln
wird das iub!we stipulari ele. wobl gleicllbedeutend sein mit deI'
Rede des Magistrats: clieite, si sitentium esse videbitttr! eTheile
mir mit - das ist der Sinn der Rede sobald du findest, dass
(He zur Spektion erforderliche Ruhe eingetreten ist, damit ich
die Anspieien anstelle: Insofern in einer solellen Mittheilung
sachlich die Aufforderung zur Vornahme der Hpektion konnte
man die Meldung des adfertOl', dass die Bedingungen fiir sie IlUll

gegeben seien, als stipulari, bitten, ersnohen, auffordern zum
obsm'va1'e bezeichnen.

In Rom spraeh der Magistrat alsdann die Bitte gegelliibel'
der Gottheit aus, ein bestimmtes Zeiohen zu geben, indem er zn-

tllel'StClf anglaf esona melle tote 1io- picam legitmlutm legittmuls ames
veine esmei staltmei stahmeitei', legitumas oseines divinas 'll!'ihi

twbi 1 Iguvinae huie statui statttto',

Alsdann soll er nach bestimmter Allweisung beohachten,
wenn die· Vögel gesungen, den adfertor mit Namen anrufen und
ihm seine Beobachtung mittheilen.

In Taf. Ib 13 heisst es:
el~u!nek steplatu pat'fam tesvam tune stipl~latof'pm'ram prospel'l.tlll

tefe tute Ikumne ct c, tibi tlfbi1 Iguvinae etc,

Hier wh'd also, wie in Taf, VI'" der Gegenstand, worauf
das stil1ulm'i sich bezieht, nicht aber der, an den es sich richtet,
genannt; die Person ist aber aus dem Zusammenhang zu eut,·
nehmen, In Taf, VIa richtet sich das stipulari auf obsc",vare,
Der Auspikant soll den adfertor anweisen, ihn, den Auspikanten
zum obset'vare aufzufordern, und der adfertor soll ihn demgemäsR
auffordern, In Taf. I ricMet sich das stipulw'i offenbar an die
Gottheit, von der die angegebenen Zeichen erbeten werden,

In Vlb 48 heiRst es:
8Un~f'O stiplatu pUBi OCf'el' pihane!',

1 v, PI. civitati
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gleioh in bestimmter Form angab, wofür das Zeiohen Geltung
haben solle. In gleioher Weise wird es auch in Iguvinm
halten und ilas was die Römer hier legum dictio 1 nannten,
Iguvium als .si'il1l0 bezeichnet worden sein.

Aus dem Zusammenhange, in dem stiplo in den 19uv. Taf.
steht, können wir demnach den sicheren Sohluss ziehen, dass
dieses Wort im Umbrischen, und zwar sohon im Altumbrisohen
'erlluohen', •bitten' bedeutete. Ob dieses 'bitten', um als sfiplo
bezeiohnet werden zu können, die Form der Frage haben, rogan
auch in diesem Sinne sein musste, wie wohl in allen Fällen da"!
lat. stipulari, und ganz sicher im Verbalkontra.ktj ob in Umbrien
in der mit irgend welcller Sicherheit ja gal' nicht bestimmbnren
Zeit der Abfassung der Iguv, Tafeln oder gar in der Zeit der
Entstehung der gewiss viel älteren hier aufgezeichneten Ge­
bräuche ein FonnalaH wie (lie römische sUIJulatio bestanden hat j
ob stilJlo bei den Umbrern etwa nm für den Ritus der Speld.ioll
ein technischer .A usdruck war, oder ob es allgemein auch sonst
eine in irgend einer Form geäusserte Bitte, wie I'ogare, schlecht­
weg bezeichnete, über alles das lässt. sich bei der Dürftigkeit
der ausseI' den Iguvinisoben Tafeln noch vorhandenen umbrischen
Sprachdenkmälel' nicht urtheilen.

Wohl aber zeigt, wenn die hier versuchte Deutung von
lat. stipulari richtig ist, das Auftreten von stiplo im Sinne von
"ogare im Umbrischen, das!! zur Zeit der Abfassung der Ignvi­
nisohen Tafeln die ganze Reihe VOn Uebertragungen und Wand­
lungen der Bedeutung von stip.9 bereits durohlaufen war; - ob
schon in der Zeit, bevol' Lateinisch und Umbrisch sich als selb­
ständige Zweige der italischen Ul'sprache herausgebildet hatten,
oder vielleicht zuerst im Lateinischen, aus dem das Wort ins
Umbrische hinüberltam, oder Was (obgleich auch das Um­
brische ein dem Stamm slip· entlehntes Wort für Halm gewiss
gehabt 111\ben wird, und lo auch im Umbrischen wie im Oski­
schen und in anderen italischen Dialekten ein Deminutivsuffix:
war 2) am wenigsten wahrscheinlich ist dieselben Ideengänge
bei den Umbrern wie bei den Römern zu dem gleichen Be­
delltungswechsel des eigentlich Halmelesen bedeutenden Wortes
geführt haben, alles das liegt natürlich für uns im Dunkeln,
Für die Geschichte dei' römischen vel'bormn obliqatio lässt sich
also auch aus dem Vor!wmmen von stiplo im Uinbrischen, VOl'­

läufig wenigstens, nichts entnehmen. Vielleicht könnten aber diese
Bemerkungen siell als eine brauchbare stipula ZI1 einem von An­
dern allmählich z'llsammenzubäufenden acervus erweisen.

Kiel. Siegm. Schlossmann.

1 Vgl. ServiuB iu AmI. 3,89.
2 Vgl. Plallta Ir S. 23 f.




